
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Hekna-Hermann Knapp GmbH & Co. KG, Velbert

1. Anerkennung der Lieferbedingungen
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Be-
dingungen zugrunde; sie gelten durch Auftragserteilung
oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweich-
ende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrück-
lich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich,
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Angebot
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag
kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestäti-
gung zustande, es sei denn, dass im Einzelfall eine an-
dere Vereinbarung getroffen wurde.

3. Umfang und Ausführung der Lieferung
Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist unsere
Auftragsbestätigung maßgebend; bei sofortiger Liefer-
ung unsere Rechnung. Der Kunde haftet für die Richtig-
keit der von ihm zu liefernden Unterlagen.
Werden bei der Anfertigung der Ware nach Zeichnung,
Mustern oder sonstigen Angaben des Kunden Schutz-
rechte eines Dritten verletzt, so stellt uns der Kunde von
sämtlichen Ansprüchen schadlos.

4. Lieferfrist
Die Lieferfrist gilt nur als annähernd vereinbart, es sei
denn, dass im Einzelfall eine verbindlichen Zusage ge-
geben wird. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung
der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten,
wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk ver-
lassen hat oder bei von uns nicht zu vertretener
Versendungsunmöglichkeit.
Bei vorzeitiger Lieferung ist dieser und nicht der ur-
sprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. Bei spä-
teren Abänderungen des Auftrages durch den Kunden
verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang.
Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang be-
rechtigt.
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt
unvorhersehbarer außergewöhnlicher Ereignisse, die
wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles
zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten – auch,
wenn sie beim Vorlieferanten eintreten – soweit sie auf
die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegen-
standes von erheblichem Einfluss sind. Hierzu gehören
insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen,
Arbeitskämpfe und Verzögerungen in der Anlieferung
von Roh- und Hilfsstoffen. Wird durch die vorgenann-
ten Ereignisse die Lieferung unmöglich, so werden wir
von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde
Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten
Hindernisse beim Kunden ein, so gelten die gleichen
Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil
Anfang und Ende von Hindernissen der vorgezeichne-
ten Art unverzüglich mitzuteilen.
Falls wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten
können, hat der Kunde schriftlich eine angemessene
Nachfrist zu setzen. Sollte die Lieferung nicht innerhalb
dieser Nachfrist erfolgen, ist der Kunde berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten.

5. Preise
Alle Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab
Werk, zuzüglich sonstiger Nebenkosten wie Kosten für
Verpackung, evtl. Transport etc. und der am Tag der
Berechnung gültigen Mehrwertsteuer. 

6. Zahlung
Alle Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungen
innerhalb von 14 Tagen werden, soweit der Kunde
nicht mit der Begleichung von Warenforderungen im
Verzug ist, 2% Skonto gewährt. Rechnungen mit einem
Warenwert unter 25,00 € sind sofort ohne Skonto-
abzug zu begleichen.
Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzögerungs-
zinsen in Höhe von mindestens 2% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

Mahn- und Inkassospesen gehen zu Lasten des Kunden.
Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr
für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der
Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen.
Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeiten des
Rechnungsbetrages an berechnet.
Der Kunde kann nur mit von uns anerkannten oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.
Erhalten wir nach Vertragsabschluss Kenntnis von
Tatsachen über eine wesentliche Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Kunden, die nach pflicht
mäßigem kaufmännischem Ermessen geeignet sind,
seinen Anspruch auf Gegenleistung zu gefährden, so
können wir bis zum Zeitpunkt unserer Leistung vom
Kunden das Stellen einer geeigneten Sicherheit binnen
angemessener Frist oder Leistung bei Gegenleistung
verlangen. Kommt der Kunde unserem berechtigten Ver-
langen nicht oder nicht rechtzeitig nach, so können wir
vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen
Nichterfüllung verlangen. 
Kommt der Kunde mit einer Teilleistung in Rückstand,
so können wir die gesamte Restforderung sofort fällig-
stellen und bei Leistungsverzug, der durch eine wesent-
liche Verschlechterung der Vermögenslage bedingt ist,
ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten bzw.
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei
nicht vermögensbedingtem Leistungsverzug können
wir nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist
vom Vertrag zurücktreten.

7. Gefahrenübergang, Versand und Fracht
Nutzen und Gefahr gehen spätestens dann auf den
Kunden über, wenn die Ware unser Werk verläßt oder
wenn dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt
worden ist.
Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung frei Haus, fob
oder cif erfolgt.
Verpackung und Transport werden zu Selbstkosten
dem Kunden belastet. Transportart und Transportweg
werden von uns bestimmt. Wir sind nicht verpflichtet,
eine Transportversicherung abzuschließen.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung zwischen uns und dem Kunden unser
Eigentum (Vorbehaltsware).
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende
Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Aner-
kennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als
Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns.
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine
Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm je-
doch nicht gestattet.
Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechte beim Weiter-
verkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
Die Forderungen des Kunden aus der Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon
jetzt an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Unge-
achtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechts ist
der Kunde zur Einziehung solange berechtigt, als er
seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und
nicht in Vermögensverfall gerät.
Auf unser Verlangen hat der Kunde uns die zur Einzieh-
ung erforderlichen Angaben über die abgetretenen
Forderungen zu machen und den Schuldnern die Ab-
tretung mitzuteilen.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehalt-
ware nimmt der Kunde für uns vor, ohne dass uns dar-
aus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung der
Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden
Waren, steht uns der dabei entstehende Miteigentums-
anteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware zu dem der übrigen verarbeiteten
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung zu. Erwirbt der
Kunde das Alleineigentum an der neuen Sache, so
sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass uns
der Kunde im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten
Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache ein-

räumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird
die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und
zwar gleich ob ohne oder nach Verarbeitung weiterver-
äußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung
in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen
mit den anderen Waren weiterveräußert wird.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen
Forderungen hat uns der Kunde unverzüglich unter Über-
gabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen
zu unterrichten.
Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden
Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer
Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben,
als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20%
übersteigt.

9. Gewährleistung, Haftung und
Mängelrüge
Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm
zugesicherte Eigenschaften, so haben wir die Wahl
unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche
des Kunden Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Die
Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich –
bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen
10 Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren
Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit – schriftlich
mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12
Monate. Sie beginnt mit der Auslieferung der Ware an
den Kunden und endet spätestens 12 Monate, nachdem
die Ware unser Werk verlassen hat.
Lassen wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist ver-
streichen, ohne Ersatz geleistet oder den Mangel beho-
ben zu haben, so hat der Kunde ein Wandlungsrecht.
Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten
haften wir im gleichen Umfang wie für den ursprüng-
lichen Liefergegenstand; für Ersatzlieferungen beginnt
die Gewährleistungsfrist neu zu laufen.
Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürlichen
Verschleiß, ferner nicht auf Schäden, die infolge fehler-
hafter oder nachlässiger Bedienung oder Behandlung
entstanden sind. Sie erlischt, wenn die Ware ohne unse-
re Einwilligung vom Kunden oder dritter Seite bearbeitet
oder verändert wurde.

10. Sonstige Ersatzansprüche
Schadenersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit
der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsschluss
und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen,
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit des Lieferers oder seiner Erfüllungsgehilfen.
Die Haftung für grob fahrlässige Verletzungen wird auf
den Ersatz des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
voraussehbaren Schadens begrenzt.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
die Vorstöße gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit
die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird,
beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und
anwendbares Recht
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Ver-
tragsverhältnis ist Velbert. Der Gerichtsstand für alle
aus dem Vertragsverhältnis entspringenden Rechts-
streitigkeiten ist das Amtsgericht Velbert bzw. das
Landgericht Wuppertal oder das sachlich zuständige
Gericht am Sitz des Kunden. Das Vertragsverhältnis
unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

12. Sollten eine oder mehrere Klauseln unserer AGB
gegen geltendes Recht verstoßen, so wird die
Gültigkeit der gesetzeskonformen Klauseln unserer
AGB hierdurch nicht berührt.

Gegründet 1867


